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Bebauungsplan „Wohnmobilstellplätze In den Fliesen“  
in der Kreisstadt Saarlouis, Stadtteil Roden 

 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 

Dem Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und 

Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-

gung im Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Ab-

wägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-

wählt wurde.  

 

1. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Zum Bebauungsplan wurde eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt und ein 

Umweltbericht gem. § 2a BauGB erstellt. Hier wurden die Belange des Umweltschutzes, ein-

schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB unter-

sucht, umweltbezogene Auswirkungen ermittelt sowie mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verringerung und zum Ausgleich geprüft. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange wurden frühzeitig zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung beteiligt. 

Wesentliche Grundlagen der Aufstellung des Bebauungsplanes waren Informationen zu den 

wesentlichen Aspekten der Schutzgüter, wie bspw. Schutzgebiete, Topografie, Nutzungen 

usw. 

Die Umweltprüfung für den Bebauungsplan kam bei den umweltschützenden Belangen zu fol-

genden Ergebnissen: 

 Schutzgut Mensch: Die durch das Projekt zu erwartenden, vor allem kurzfristigen Beein-

trächtigungen während der Bauphase (Lärm, Staub und Verkehr) sind vor dem Hintergrund 

der bereits bestehenden Infrastruktur als gering einzustufen. 

 Schutzgut Arten und Biotope: Sonstige Schutzgebiete, geschützte Biotope bzw. FFH-Le-

bensraumtypen sind von der Maßnahme nicht betroffen. Es werden Flächen beansprucht, 

die unter ökologischen Gesichtspunkten mittelwertig einzuordnen sind. Von allen betroffe-

nen Biotoptypen blieben in der Umgebung des Eingriffsraumes ausreichende Ausweichflä-

chen für die Fauna vorhanden. Ein Vorkommen von seltenen und gefährdeten Tierarten im 

Eingriffsraum kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Verbotstatbe-

stände bezüglich § 44 BNatSchG treten unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Mi-

nimierungsmaßnahmen nicht auf. 

 Boden: Die Erschließung führt zu einer Zunahme der Flächenversiegelung, was die Boden-

funktionen (wie Wasser- und Nährstoffspeicherung) beeinträchtigen kann. Gezielte boden-

schutzrechtliche Maßnahmen - etwa die Begrenzung der Versiegelung und fachgerechter 

Umgang mit dem Oberboden - sollen die negativen Effekte jedoch abmildern. 

 Wasser: Aufgrund der Verwendung wasserdurchlässiger Beläge und der Lage außerhalb 

von Trinkwasserschutzgebieten sind nur geringe Eingriffe in das Schutzgut Wasser zu er-

warten. 
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 Landschaftsbild: Die Umwandlung der bisherigen Wiesenbrache in einen Nutzungsbereich 

mit Stellplätzen und begleitenden Grünanlagen verändert das Landschaftsbild, ohne dass 

dabei wesentliche Naturräume verloren gehen. 

 

2. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör-

denbeteiligung 

Vom 23.12.2024 bis zum 03.02.2025 wurde eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB und Abstimmung mit den Nach-

bargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffent-

lichkeit fand vom 23.12.2024 bis zum 03.02.2025 statt.  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die Behörden auch zur Äußerung zum erfor-

derlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. 

Aufgrund der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurde 

der Umweltbericht fertiggestellt und die Ergebnisse in die Bebauungsplanunterlagen eingear-

beitet. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 

BauGB fand vom 14.07.2025 bis zum 18.08.2025 statt.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zusam-

mengefasst dargestellt. Die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

haben sich zur Planung geäußert. 
 

Behörden, sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange, 
Nachbargemeinden und 
die Öffentlichkeit 

Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 
Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 2 Abs. 2 

BauGB 

Förmliche Beteiligung gem. § 3 
Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 2 Abs. 2 

BauGB 

Landesamt für Umwelt- 
und Arbeitsschutz 

Naturschutz:  

 Empfehlung zur Erfassung der 
Haselmaus und von Tag- und 
Nachtfalterarten 

Berücksichtigung: Es erfolgte 
eine gezielte Nachsuche der Ha-
selmaus, jedoch ohne Hinweis. 
Von einer Erfassung der Tag- und 
Nachtfalterarten wurde abgese-
hen, da eine Erfassung für die Be-
wertung der Wiesenbrache laut 
Umweltgutachter nicht erforder-
lich bzw. zielführend ist. 
 
 

 Forderung einer detaillierten Er-
fassung des Istzustands im 

Naturschutz:  

 Anmerkung, dass eine einma-
lige Nachsuche nicht ausrei-
chend ist, um das Vorkommen 
der Haselmaus mit hinreichen-
der Sicherheit auszuschließen 

 Vorschlag eines Vorgehens un-
ter Annahme des worst case-
Szenarios 

Berücksichtigung: Es erfolgte 
eine Nacherfassung, die keinerlei 
Hinweise auf ein Vorkommen der 
Art ergaben. Die Ergebnisse wur-
den in den Umweltbericht einge-
arbeitet. 

 Forderung eines Pflegekonzep-
tes für die Ausgleichsfläche 
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Plangebiet und einer Gegen-
überstellung zum Planzustand, 
um das entstehende Kompen-
sationsdefizit zu ermitteln und 
entsprechende Kompensations-
maßnahmen festzulegen 

Berücksichtigung: Entspre-
chende Ausführungen wurden in 
den Umweltbericht aufgenom-
men. 

 Empfehlung einen ausreichen-
den Abstand zwischen der Un-
terkante des Zauns und der Ge-
ländeoberkante festzusetzen 

Berücksichtigung: Der Empfeh-
lung wurde gefolgt und die örtli-
che Bauvorschrift zur Einfriedung 
ergänzt.  

 Anmerkung, dass vorhandene 
Gehölzstrukturen soweit wie 
möglich erhalten und bei Bau-
ausführung gem. DIN 18920 ge-
schützt werden sollten 

 Anmerkung, dass Erdmassen, 
Baumaterialien und ähnliches 
nicht im Kronenraum zu erhal-
tender Gehölze gelagert werden 
dürfen 

Berücksichtigung: Die vorge-
brachten Anmerkungen wurden 
geprüft, Erhalt von vorhandenen 
Gehölzstrukturen und Berück-
sichtigung der DIN 18920 werden 
bereits auf Bebauungsplanebene 
berücksichtigt. Die Regelung zur 
Lagerung von Erdmassen, Bau-
materialien wurde festgesetzt. 

 Hinweis, dass vor Beginn der 
Baumaßnahme eine Einwei-
sung der bauausführenden Fir-
men durch die Ökologische 
Baubegleitung erfolgen sollte 

Berücksichtigung: Der Empfeh-
lung wurde gefolgt und eine ent-
sprechende Festsetzung getrof-
fen. 

Gewässerschutz 

 Anmerkung auf fehlende Aussa-
gen zur geplanten Entsorgung 
des Schmutzwassers und feh-
lenden Fachbeitrag zur Sied-
lungswasserwirtschaft 

zum Erreichen des Entwick-
lungsziels und eines verbindlich 
festgesetzten Monitorings  

Berücksichtigung: Den Empfeh-
lungen wurde gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewässerschutz:  

 keine weiteren Anmerkungen 
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Berücksichtigung: Der Fachbei-
trag wurde zur zweiten Stufe der 
Beteiligung vorgelegt und die 
Festsetzungen zur Nieder-
schlags- / Abwasserbeseitigung 
entsprechend ergänzt. 

Gewässerentwicklung und Hoch-
wasserschutz:  

 Anmerkung, dass die Darstel-
lung zum HQextrem nicht kor-
rekt ist 

Berücksichtigung: Eine Darstel-
lung und Aussagen zum HQext-
rem wurden in die Begründung 
aufgenommen. Zudem wurde eine 
nachrichtliche Übernahme auf-
grund der Lage innerhalb des Ri-
sikogebietes gem. § 78b WHG 
aufgenommen. 
 

 
 
 
 
 
 

Gewässerentwicklung und Hoch-
wasserschutz:  

 keine weiteren Anmerkungen 
 

Ministerium für Inneres, 
Bauen und Sport - 
Oberste 
Landesbaubehörde OBB 
1 

Referat OBB 11, 
Landesplanung, 
Bauleitplanung 
 

 Anmerkung, dass die zulässige 
Verkaufsfläche von 150 m2 ins-
gesamt gilt und nicht pro Einheit 

Berücksichtigung: Die beste-
hende Festsetzung wurde ent-
sprechend klargestellt. 
 

 keine weiteren Anmerkungen 
 

Amprion GmbH  keine relevanten Anmerkungen 
 

 Flächen 1 und 2 der geplanten 
Ersatzmaßnahmen befinden 
sich teilweise im Schutzstreifen 
einer Höchstspannungsfreilei-
tung 

 Hinweise zum Schutz der Lei-
tung 

Berücksichtigung: Aussagen zur 
Leitung wurden in die Festset-
zung zur Kompensationsmaß-
nahme aufgenommen. Die Hin-
weise wurden aufgenommen. 
 

Autobahn GmbH 

Außenstelle Neunkir-
chen 

 Hinweis, dass Bauherrn selbst 
für ausreichend Lärmschutz zu 
sorgen haben 

 Hinweis, dass sicherzustellen 
ist, dass der Straßenbaulastträ-
ger Bund von jeglichen Ansprü-
chen Dritter bezüglich Lärm-
schutz freigestellt wird bzw. bei 
einem zukünftigen Neubau oder 

 Wiederholung der Hinweise aus 
der frühzeitigen Beteiligung, 
ausgenommen der Aussagen 
zur Werbeanlage 
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der wesentlichen Änderung der 
BAB nur insoweit Lärmschutz-
maßnahmen zu betreiben hat, 
als diese über das hinausge-
hen, was der Antragsteller in 
diesem Zusammenhang mit ei-
nem Bauantrag bereits hätte re-
geln müssen 

 Anmerkung, dass Werbeanla-
gen, die auf die Verkehrsteil-
nehmer der BAB ausgerichtet 
sind bzw. von diesen eingese-
hen werden können, der Zu-
stimmung des Fernstraßen-
Bundesamtes bedürfen 

Berücksichtigung: Die Hinweise 
wurden aufgenommen. 
 

CREOS Deutschland 
GmbH 

Planauskunft 

 keine relevanten Anmerkungen  Leitungen und Anlagen tangie-
ren Ersatzmaßnahmen, auch 
der Nippon Gases Deutschland 
GmbH 

 Hinweise bzgl. notwendiger Si-
cherungs- bzw. Änderungs-
maßnahmen und technischer 
Ausführungen 

 Bitte Leitungen einschließlich 
Schutzstreifen aufzunehmen 

Berücksichtigung: Aussagen zur 
Leitung wurden in die Festset-
zung zur Kompensationsmaß-
nahme aufgenommen. Die Hin-
weise wurden aufgenommen. Auf 
eine zeichnerische Darstellung 
der Leitungen inkl. Schutzstreifen 
wurde verzichtet, da die Aus-
gleichsflächen außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes liegen und diesem le-
diglich zugeordnet sind.  
 

EVS Entsorgungsver-
band Saar 

- Abfall - 

 Hinweis auf Vorschriften der Ab-
fallwirtschaftssatzung des EVS 
sowie die einschlägigen berufs-
genossenschaftlichen Vorschrif-
ten 

Berücksichtigung: Die Hinweise 
wurden aufgenommen. 
 

 Wiederholung der Hinweise aus 
der frühzeitigen Beteiligung 

inexio Informationstech-
nologie und Telekommu-
nikation GmbH 

 Leitungen im Plangebiet 

Berücksichtigung: Die vorge-
brachten Anmerkungen wurden 

 Wiederholung der Hinweise aus 
der frühzeitigen Beteiligung  
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geprüft, wirken sich jedoch nicht 
auf das Ergebnis aus, da die Lei-
tung samt Schutzstreifen außer-
halb des Geltungsbereiches liegt. 
 

Iqony Energies GmbH  Versorgungsleitungen im Plan-
bereich 

Berücksichtigung: Die Versor-
gungsleitungen wurden aufge-
nommen.  
 

 Wiederholung der Hinweise aus 
der frühzeitigen Beteiligung 

Ministerium für Wirt-
schaft, Innovation, Digi-
tales und Energie 

Referat E/1 

 Anmerkung, dass bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen die 
Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere die Nutzung er-
neuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie zu berück-
sichtigen sind (vgl. § 1 Abs. 6 
Nr. 7 lit. f BauGB) 

Berücksichtigung: Die vorge-
brachten Anmerkungen wurden 
geprüft, werden bereits auf Be-
bauungsplanebene berücksich-
tigt (Zulässigkeit von Solarcar-
ports und Festsetzung zu Neben-
anlagen, die der Versorgung des 
Gebietes mit Elektrizität und/oder 
der E-Mobilität dienen). 
 

 keine weiteren Anmerkungen 

NABU, Naturschutzbund 
Deutschland 

Landesverband Saarland 
e. V. 

 Ablehnung der Planung auf-
grund der Betroffenheit eines 
FFH-Lebensraumtyp im Erhal-
tungszustand B 

Berücksichtigung: Die vorge-
brachten Anmerkungen wurden 
geprüft, wirken sich jedoch nicht 
auf das Ergebnis aus, da u. a. die 
Kriterien für die Einstufung als 
LRT, Erhaltungszustand B, nicht 
mehr gegeben sind. 
 

 Wiederholung der Hinweise aus 
der frühzeitigen Beteiligung 

 Ablehnung der Ausgleichsmaß-
nahme 

Berücksichtigung: Die vorge-
brachten Anmerkungen wurden 
geprüft, jedoch im Ergebnis nicht 
berücksichtigt. Das LUA hat 
keine Bedenken gegenüber der 
Ausgleichsmaßnahme geäußert. 

Stadtwerke Saarlouis 
GmbH 

 keine Stellungnahme abgege-
ben 

 Hinweise zur Versorgung mit 
Wasser, Gas, Strom und Glas-
faser 

Berücksichtigung: Die Hinweise 
wurden aufgenommen.  
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3. Ergebnisse der geprüften alternativen Planungsmöglichkeiten und Begründung für 
die Auswahl der Fläche 

Der Tourismus spielt für die Kreisstadt Saarlouis eine bedeutende Rolle. Zentrales Ziel des 

vorliegenden Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 

zur Entwicklung touristischer Infrastruktur. Das Planvorhaben dient somit der langfristigen Si-

cherung als touristischer Standort. 

Zwar bestehen noch unbebaute Grundstücke im Innenbereich, diese befinden sich jedoch 

mehrheitlich in privater Hand und eignen sich überwiegend nicht für die vorgesehene Nutzung 

(Standplätze für Wohnmobile). Zudem wird ein Standort an der Saar bevorzugt, da die Saar 

mit Rad- und Fußwegen bereits erschlossen ist. 

Darüber hinaus sind die Standortfaktoren für die geplante Nutzung günstig. Es handelt sich 

um eine bislang weitgehend ungenutzte Fläche im Stadtteil Roden mit entsprechender Frei-

zeit-/Tourismusinfrastruktur in der Nachbarschaft mit einer guten Anbindung an das überörtli-

che Verkehrsnetz (u. a. A 8 und B 51) und einer sehr guten ÖPNV-Anbindung (Haltestelle 

„Schulzentrum“). Durch die Nähe zur Innenstadt (≤ 1,5 km) finden sich in naher Umgebung 

Einrichtungen der Nahversorgung (z. B. Bäckerei, Globus, Aldi Süd) und ein entsprechendes 

Kultur- und Einzelhandelsangebot. 

 

4. Rechtskraft des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan „Wohnmobilstellplätze In den Fliesen“ wurde vom Stadtrat der Kreisstadt 
Saarlouis in seiner Sitzung am 30.10.2025 als Satzung beschlossen. 

In gleicher Sitzung hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, den Satzungsbeschluss zum 
Bebauungsplan „Wohnmobilstellplätze In den Fliesen“ im Amtlichen Bekanntmachungsblatt 
der Kreisstadt Saarlouis nach Genehmigung der parallelen Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ortsüblich bekannt zu machen und den Bebauungsplan damit in Kraft zu setzen. 

Der Bebauungsplan „Wohnmobilstellplätze In den Fliesen“ wurde am 17.01.2026 im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der Kreisstadt Saarlouis ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist 
damit in Kraft getreten. 
 


